
Zur Geschichte des Cid 10S

Noch folgenschwerer ist es, daß wenendez die spanischen Arbeiten 

Kehrs für die deutsche Übersetzung nicht berücksichtigt hat. Das 

(6.) Kapitel: „Krise des Nationalismus, Gregor VII.“ in 

dem das Eindringen der neuen hierarchischen Gedanken in 

Spanien geschildert wird, weist manche Lücken und Irrtümer auf, 

die größtenteils durch diese Unterlassung verursacht sind. Ich 

deute nur kurz an: das LehnsMem Gregors VII., das auch für 

Spanien von großer Bedeutung war, wird knapp umrissen, aber 

man erfährt nicht, wann das LehnsverhältniS zwischen Aragon 

und der Kurie begründet wurde?) Einige weitere waschen dieseS 

Lehnsnetzes, das Rom über Spanien und Lüdfrankreich spannte, 

hätten noch angeführt werden können: auher Lesalüauch die 

Grafen von Provence, melgueil und Barcelona *), von denen letz­

terer allerdings erst Urban !I. den Vasalleneid leistete. Die eigent­

lichen LehnSstaaten und die, welche den Peterspfennig zahlten, 

damit aber leineSwegs „die Oberherrschaft des pontifikates auf 

weltlichem Gebiet“ anerkannten, sind nicht auseinander ge­

halten?) Der Ersatz der mozarabischen Liturgie durch die römische in 

RastiNen, dre wiederholten Legationen des Kardinals Hugo 

Landidus hätten sich mit Hilfe der Zchriften Kehrs genauer dar-

Lspagne (1018—32) (Lull. hisp. ZL, 19Z4, Sff.) angemerkt, bah sich ein 

Zeldzug von Normannen unter Roger de Toeni, um varcelona und 

Katalonien Hilfe zu bringen, schon zwischen 1V18 und 1027 nachweisen 

läßt.

') EdC. 260. Im Jahr 1068, nach p. kehr, Wie und wann wurde das 

Reich Aragon ein Lehen der römischen Kirche? (5V. verl. Rk. 1928); 
Erd wann 247 ff. Zu EdC. 227. 767 sei bemertt, daß die Urkunde in Esp. 
Lagr. 46, auf der die Darstellung beruht, jetzt besser gedruckt ist bei 

Kehr, Rragon Lehen 26 Nr. 5.

EdL. 261. Näheres bei Kehr, Das Papsttum und der katalanische 

Prinzipal bis zur Vereinigung mit Rragon (Äbh. verl. Kkad. 1926) 24 f.

') Erdmann 204. 29V; kehr, Katalan. Prinz. 25. 48.

6) Der Peterspfennig begründete kein LehnSverhältnis, Erdmann 20Z, 
wo aber die vemerkung unrichtig ist, einen „LehnszinS“ habe es außerhalb 

-er lurialen Lehnsverhältnisse anscheinend nicht gegeben. Lehnszinse neben 

oder an stelle des KriegsdiensteS sind besonders im anglo-normann. Ztaat 
nichtS seltenes. E. Maschke, Der Peterspfennig in Polen und dem deut­
schen Osten (Leipzig l9ZZ) 8: keine lehnsmäßige Beziehung, sondern ein 

ZchutzverhältmS.


